
                                                                                                                                                      
 
 

                                                                                                                                                              
  
 

 
 

 
 
1. Leistungen der Bestattungen Haberstock: 
 
Überführungen im In- und Ausland. Beratung, Besprechung, Durchführung und Organisation 
des Trauerfalls für Erd-, Feuer-, Natur- und Seebestattungen inkl. möglicher alternativen und 
anonymen Bestattungsformen. Behördengänge, Abmeldung der Krankenkasse und Renten, 
Beantragung der Vorschusszahlung zur gesetzlichen Rente. Abrechnung aller Versicherungen. 
Vorbereitung, Durchführung, Organisation und Begleitung der Bestattung oder Trauerfeier, 
Vermittlung freier Redner. Organisation und Abspielen der Musik inkl. Bereitstellung, der 
dafür notwendigen Lautsprecheranlage. Gestaltung von Traueranzeigen, Sterbebilder, 
Trauerkarten, Danksagungen oder Erinnerungsbücher. Vermittlung und Koordination des 
Blumenschmuckes. Bereitstellung und Durchführung von Dekorationen in der 
Aussegnungshalle und an der Grabstelle. Pflege und Gestaltung der Grabstelle kurz nach 
erfolgter Bestattung. Zudem bieten wir eine große Auswahl an Särgen, Schmuckurnen, 
Kreuzen, Schmuckstücken und Zubehör in allen Preiskategorien. 
 
 
2. Sonstige Kosten: (Diese verauslagen wir für Sie) 
 
Amtliche Gebühren: Entstehen durch die Nutzung der Friedhofseinrichtungen, für 
Friedhofspersonal, das Öffnen und Schließen des Grabes, Grab- und Pflegegebühren, Sterbeurkunden 
sowie amtlicher Genehmigungen. Diese Gebühren sind von Ort zu Ort sehr unterschiedlich und 
können bis zu 50% der gesamten Bestattungskosten betragen. 
 
Für Leistungen Dritter:  Kosten der Leichenschau, Kirche, Musik, Zeitungsinserate, Trauerredner, 
Krematorium, Blumenschmuck oder Trauermahl. 
 
Weitere Kosten anlässlich der Beerdigung: Für Trauerkleidung, Grabdenkmal und Beschriftung, 
für die erste Grabbepflanzung oder einer erforderlichen jährlichen Grabpflege. 
 
Leider können auch wir Ihnen keinen Festpreis für eine Bestattung nennen. Zu unterschiedlich sind 
die Vorstellungen und Wünsche des Einzelnen über die Gestaltung und Umfang seiner Bestattung 
oder die eines lieben Verstorbenen. Eine Orientierungshilfe für die anfallenden Kosten können 
vielleicht unsere Mittelwerte sein. Bis zum 31.12.2023 wurden im Durchschnitt für eine „normale" 
Bestattung zwischen 3.100.-- bis 4.200.-- Euro über unser Institut abgewickelt. Folgekosten wie 
z. B. Steinmetzarbeiten, die Grabgebühren, Erstbepflanzung oder für die Grabpflege sind dabei 
nicht berücksichtigt. 
 

Filialen und Infostellen: 
 

Altötting 
0 86 71 / 92 68 58 

 
Burgkirchen a.d. Alz 
0 86 79 / 91 10 80 

 
Fridolfing 

0 86 84 / 968 57 95 
 

Garching a.d. Alz 
0 86 34 / 98 44 02 

 
Kirchdorf a. Inn 

0 85 71 / 92 21 76 
 

Obertaufkirchen 
0 80 82 / 2 87 

 
Tacherting 

0 86 34 / 62 48 20 
 

Tittmoning 
0 86 83 /89 12 88 

 
Töging a. Inn 

0 86 31 / 16 83 94 
 

Traunreut 
0 86 69 / 789 49 95 

 
Trostberg 

0 86 21 / 50 69 55 
 



                                                                                                                                                      
 
 

                                                                                                                                                              
 
 
 

 
 
 
Der Wegfall des damals staatlich zugesicherten Sterbegeldes und die stetig steigenden 
Pflege- und Heimkosten zwingen zu umfassender Eigenvorsorge. Die eigene Beisetzung zu Lebzeiten 
im Rahmen einer Bestattungsvorsorge zu planen hat viele Vorteile: 
 
 
- Ihre persönlichen Wünsche bezüglich der eigenen Bestattung bleiben über den Tod hinaus gewahrt 
- Hinterbliebenen bleibt die finanzielle Belastung der Bestattungskosten erspart 
- Streit darüber, wer die Kosten der Bestattung trägt, wird innerhalb der Familie vermieden 
  und das verbunden mit einer 2-jährigen Preisgarantie auf unsere eigenen Leistungen. (siehe Punkt 1.) 
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